
  
 

 
 
 
Beschlussvorlage  
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Ausschuss für Finanzen, städtische 
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Liegenschaften 
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Stadtrat 30.01.2008 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Änderung des Gesellschaftsvertrages der Zo ologischer Garten Halle GmbH 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) genehmigt d ie unter Gremienvorbehalt 

gefasste  Beschlussfassung der Oberbürgermeisterin aus der 
Gesellschafterversammlung der Zoologischer Garten H alle GmbH vom 
05.12.2007: 

 
 

a) Der bisherige § 1 Abs. 1 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 
 
  Z o o l o g i s c h e r   G a r t e n   H a l l e    g G m b H 
             (im Folgenden: „Zoo“ oder „Gesellschaf t“) 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  IV/2007/06912 
Datum:   10.12.2007 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt: 0100.7000 
Verfasser:    
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b) Der § 2 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 
 
 § 2 Gegenstand der Gesellschaft und Selbstlosigkei t 
 

(1) Gegenstand der Gesellschaft sind Betrieb und Ve rwaltung des 
Zoologischen Gartens Halle sowie die Sicherung sein er zukünftigen 
Entwicklung 

 
(2) Der Zoo beachtet hierbei im Besonderen die Best immungen der  EG-

Richtlinie 1999/22 des Rates vom 29.03.1999: 
 

a)  Der Zoo beteiligt sich an europäischen und inte rnationalen 
Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung bedrohter Arten 
beitragen, an der Ausbildung in erhaltungsspezifisc hen 
Kenntnissen und Fertigkeiten, am Austausch von 
Informationen über die Artenerhaltung, an internati onalen 
Erhaltungszuchtprogrammen, auch mit dem Ziel der 
Bestandserneuerung oder der Wiedereinbürgerung von Arten 
in ihren natürlichen Lebensräumen. 

 
b)  Der Zoo als regionales Naturschutzzentrum förde rt die 

Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit i n Bezug 
auf den notwendigen Erhalt der biologischen Vielfal t, 
insbesondere durch Informationen über die zur Schau  
gestellten Arten und ihre natürlichen Lebensräume u nd durch 
gezielte, innovative Aktivitäten auf den Gebieten d er Zoo- und 
Umweltpädagogik. Im Rahmen der Welt-, Zoo- und Aqua rium-
Naturschutzstrategie sammelt der Zoo Mittel für 
Naturschutzprojekte. 

 
c)  Der Zoo hält seine Tiere unter Bedingungen, mit  denen den 

biologischen und den Erhaltungsbedürfnissen der jew eiligen 
Art Rechnung getragen werden soll, wozu unter ander em eine 
artgerechte Ausgestaltung der Gehege gehört, und er  sorgt mit 
einem gut durchdachten Programm der tiermedizinisch en 
Vorbeugung und Behandlung sowie der Ernährung dafür , dass 
die Tierhaltung und das Tiermanagement stets hohen 
Anforderungen, die auch den ethischen Grundsätzen d es 
Weltverbandes der Zoos und Aquarien entsprechen, ge nügt. 
Darüber hinaus fungiert der Zoo als Auffangstation für in Not 
geratene wildlebende einheimische Tiere und steht d er 
Bevölkerung für alle tierschutzrelevanten Hilfeleis tungen zur 
Verfügung. 

 
(3) Die Gesellschaft sichert die laufende Entwicklu ng nach modernen  

Erkenntnissen der Tiergartenbiologie in Übereinstim mung mit den  
Vorgaben zum Umgang mit der denkmalgeschützten Park - und 
Zooanlage mit dem Ziel, die traditionsreiche Kultur einrichtung der 
Stadt Halle (Saale) für kommende Generationen zu er halten. 
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(4) Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellsch aft befugt, 
Unternehmen zu errichten, zu übernehmen, zu erwerbe n und sich an 
solchen zu beteiligen, die geeignet sind, den Zweck  der Gesellschaft 
zu befördern. 

 
(5) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich, unmit telbar und selbstlos 

gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabeno rdnung. Die 
Gesellschaft verfolgt nicht in erster Linie eigenwi rtschaftliche 
Zwecke. 
 
Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungs mäßigen Zwecke 
verwandt werden. Die Gesellschafterin darf keine Ge winnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin auch kein e sonstigen Zuwen-
dungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. 
 
Die Gesellschafterin erhält bei ihrem Ausscheiden o der bei Auflösung 
der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigte r Zwecke nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den g emeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 
c) Der bisherige § 3 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 

 
  § 3 Dauer und Geschäftsjahr  
 

(1) Die Dauer ist unbefristet. 
 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

d) Der bisherige § 4 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 
 
  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Sechsundz wanzigtausend 
  EURO.  
 

e) Der § 9 Abs. c) wird aufgehoben und die bisherigen Absätze d) bis i) 
vorgezogen (bisheriger Abs. d) wird zu c), e) zu d), f) zu e), g) zu f), h) zu g), i) 
zu h)) 

 
f) Der bisherige § 10 Abs. 1 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen Beirat. Er besteht a us dem Oberbürger-

meister der Stadt Halle (Saale), aus zwei von ihm b estimmten haupt-
amtlichen Mitarbeitern der Stadt Halle sowie aus fü nf auf Vorschlag 
der Fraktionen des Gemeinderates entsandten Vertret ern, die nicht 
Stadträte sein müssen. 

 
g) Der bisherige § 17 Abs.5 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 

 
(5) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz de r Gesellschaft statt. 

Den Vorsitz hat der Oberbürgermeister als Vertreter  der Stadt Halle 
(Saale). Er kann einen Beamten oder Arbeitnehmer de r Gemeinde mit 
seiner Vertretung beauftragen. 
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h) § 19 Abs. 9 wird neu hinzugefügt und wie folgt gefasst: 

 
(9) die Gründung, der Erwerb, die Veräußerung sowie  Anpachtung 

anderer Unternehmen, von Teilen von Unternehmen, vo n 
Beteiligungen, Umwandlung und Verschmelzung der Ges ellschaft 
sowie Abschluss von Unternehmensverträgen. 

 
i) Der bisherige § 20 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. 

 
j) Der bisherige § 21 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 

 
  § 21 Auflösung, Liquidation  
 

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihr es bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit  es die 
eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen 
Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sachei nlagen 
übersteigt, an die Stadt Halle (Saale) in ihrer Eig enschaft als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zur ausschließ lichen 
Verwendung für gemeinnützige Zwecke. 

 
 
2. Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, die zur  Umsetzung der Änderung 

des Gesellschaftsvertrages noch erforderlichen Schr itte einzuleiten.  
 
 
 
 
 
 
Dagmar Szabados 
Oberbürgermeisterin 
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Begründung:  
 
Mit der vorliegenden Satzungsänderung sollen die Voraussetzungen zur  Erlangung der 
Gemeinnützigkeit  der Zoologischer Garten Halle GmbH (Zoo) geschaffen werden. Die 
Gemeinnützigkeit einer Körperschaft definiert sich in Deutschland aus § 52 der 
Abgabenordnung (AO).  
 
Gemäß § 52 Abs. 1 verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn Ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos  zu fördern. 
 
Die Selbstlosigkeit ist die zentrale steuerrechtliche Voraussetzung für die Feststellung der 
Gemeinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung. Das Gebot der Selbstlosigkeit erlaubt der 
Körperschaft zwar, Gewinne zu erwirtschaften, allerdings darf der Gesamtumfang der 
Tätigkeit nicht in erster Linie auf die Mehrung des eigenen Vermögens gerichtet sein. Zur 
Definition der Selbstlosigkeit   sei auf § 55 AO verwiesen. 
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgt durch das zuständige Finanzamt. Eine 
verbindliche Auskunft des Finanzamtes noch für das Geschäftsjahr 2007 wird angestrebt. 
 
Gemeinnützigkeit ist ein rein steuerrechtlicher Tatbestand.  
 
Gemeinnützigkeit ist einer der sogenannten steuerbegünstigten Zwecke und führt zu einer 
Steuerbegünstigung der Körperschaft.  
 
Vorteile der Gemeinnützigkeit sind insbesondere die Befreiung von der 
Körperschaftsteuer  und Gewerbesteuer , also den Steuern auf das Einkommen (zum 
Beispiel aus Vermögenserträgen und Zweckbetrieben, § 5 Abs. 1 Ziff. 9 KStG), und die 
Berechtigung, Zuwendungsbestätigungen für Spenden  auszustellen. Diese Bestätigungen 
berechtigen den Spender zum Sonderausgaben- oder Betriebsausgabenabzug. 
 
Die einzelnen Änderungen werden nachfolgend erläutert: 
 
Zu 1.a) Firma der Gesellschaft 
  
 Die Firma der Gesellschaft wird in „Zoologischer Garten Halle gGmbH“ geändert.  
 
Zu 1.b) Gegenstand und Selbstlosigkeit der Gesellsc haft 
 
 Die vorgeschlagenen Änderungen bzw. Erweiterungen des Gesellschaftsvertrages in § 2 
 Abs. 2 und 3 dienen der Klarstellung der Zweckbestimmung des Zoologischen Gartens.  
 

Gemäß § 52 AO hat die Tätigkeit einer Körperschaft zur Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke selbstlos  zu erfolgen. 
 
Der neu hinzugefügte  § 2 Abs. 5  gibt wesentliche Anforderungen der Abgabenordnung 
gemäß § 55 AO zur Erfüllung der Selbstlosigkeit wieder. 

 
Zu 1.c) Dauer und Geschäftsjahr 
 

Die vorgeschlagene Änderung stellt zum Einen den auf Dauer ausgerichteten Betrieb der 
Gesellschaft klar (§ 3 Abs. 1) und beseitigt zum Anderen als redaktionelle Änderung eine 
Aussage zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes noch aus der Gründungssatzung der 
Gesellschaft. 
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Zu 1.d) Stammkapital 
 

Die vorgeschlagene Änderung stellt lediglich eine redaktionelle Änderung dar. 
 
Zu 1.e) Unternehmensbeteiligungen 
 

Der alte § 9 Abs. c) wird ersatzlos gestrichen. Eine diesbezügliche Regelung ist für den 
neu hinzuzufügenden § 19 Abs. 9) für Beschlussfassungen der Gesellschafter-
versammlung vorgesehen (Siehe Begründung h)). 

 
Zu 1.f) Mitglieder des Beirates 
 

Die vorgeschlagene Änderung stellt klar, dass auf Vorschlag der Fraktionen des 
Gemeinderates fünf Mitglieder in den Beirat entsandt  werden. Alle übrigen Regelungen 
bleiben unberührt. 

 
Zu 1.g) Vorsitz in der Gesellschafterversammlung 
 

Klarstellende Regelung zum Vorsitz in der Gesellschafterversammlung. 
 
Zu 1.h) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

 
In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 26.02.1997 zu Entscheidungen der Haupt- 
bzw. Gesellschafterversammlungen kommunaler Unternehmen (96/I-26/A-256) wird die 
Entscheidung über die Gründung, den Erwerb, die Veräußerung sowie Anpachtung 
anderer Unternehmen, von Teilen von Unternehmen, von Beteiligungen, Umwandlung 
und Verschmelzung der Gesellschaft sowie Abschluss von Unternehmensverträgen der 
Gesellschafterversammlung zugeordnet.  
 
Dies bedeutet letztlich, dass eine entsprechende Ermächtigung des Stadtrates eingeholt 
werden muss. 

 
Zu 1.i) Gewinnverwendung 
 

Der alte § 20 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. Eine diesbezügliche Regelung ist nach den 
für § 2 vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen zum Zweck und zur 
Selbstlosigkeit der Gesellschaft nicht mehr erforderlich (siehe § 2 Abs. 5). 

 
 
Zu 1.j) Auflösung und Liquidation 
 

Die vorgeschlagene Änderung des § 21 spiegelt die Vorgaben der Abgabenordnung zur 
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäß § 55 Abs. 4 AO wider. 
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Zu 2. 
 
 Mit dem erbetenen Beschluss des Stadtrates soll die vorbehaltlich der Genehmigung 

durch den Stadtrat gefasste Beschlussfassung genehmigt und die Oberbürgermeisterin 
zur Einleitung weiterer erforderlicher Schritte ermächtigt werden. 

 
Danach sind noch ein Anzeigeverfahren an das Landesverwaltungsamt durchzuführen 
und die Änderung des Gesellschaftsvertrages zum Handelsregister anzumelden. 
 
Eine Gegenüberstellung der genannten Paragraphen des Gesellschaftsvertrages der 
Zoologischer Garten Halle GmbH ist der Beschlussvorlage als Anlage 1  beigefügt. 
 
Der alte Gesellschaftsvertrag der Zoologischer Garten Halle GmbH vom 20.06.2002 ist 
Anlage 2  beigefügt. 
 
Es wird um antragsgemäße Beschlussfassung gebeten. 

 
 
Anlagen  
 
Anlage 1 Gegenüberstellung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages 
 
Anlage 2 alter Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2002 


